
 Gesetz über Jugendhilfe und Koordination durch die Kantonale 
Jugendkommission (JKG), BSG 213.23 
(Aufhebung) 

 
 

Der Grosse Rat des Kantons Bern, 
 

auf Antrag des Regierungsrates, 
 

beschliesst: 

 
 1. Das Gesetz vom 19. Januar 1994 über Jugendhilfe und Koordination 

durch die Kantonale Jugendkommission (JKG) wird auf den 1. März 2012 
aufgehoben. 

2. Es wird aus der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung 
(BSG 213.23) entfernt. 

 
 Dem Grossen Rat wird beantragt, nur eine Lesung durchzuführen. 
  
  
 Bern, 11. Mai 2011 Im Namen des Regierungsrates 

  Der Präsident: Perrenoud 

 

  Der Staatsschreiber: Nuspliger 
 
 
 
 
 Das geltende Recht kann vor der Session bei der Staatskanzlei und während 

der Session beim Weibeldienst bezogen werden. 
 
 


